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Tagesordnungspunkt: 3.2. Satzungs- /

Geschäftsordnungsänderungsanträge

Änderung bezieht sich auf

Geschäftsordnung

Inhaltliche Zusammenfassung

Die Antrags- und Berichtsfrist wird von vier auf fünf Wochen vor der Bundeskonferenz angehobe. Die Frist für

den Unterlagenversand durch die Bundesleitung an die Delegierten wird von drei auf vier Wochen angehoben.

Neuer Satzungstext

1

2

3

Die Anträge mit Begrüdnung sind bist spätestens fünf Wochen vor Sitzungsbeginn

bei der Bundesleitung einzureichen und mindestens vier Wochen vorher von der

Bundesleitung den stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern zuzuleiten.

Begründung

Wir finden drei Wochen sehr knapp, um die große Anzahl an Dokumenten zu sichten und vorzubereiten.

Außerdem erschwert die kurze Frist die Terminsuche für Delegationsabsprachen der Diözesanverbände.
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